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Am 1. August 2006 treten mit dem Bürokratieabbaugesetz im Land Brandenburg neue Regelungen in Kraft, die das Angeln erleichtern, den Wassertourismus fördern und die Unternehmen von unnötiger Bürokratie befreien sollen. In diesem Zusammenhang werden aktuell weitere Rechtsvorschriften überarbeitet, Beabsichtigte Regelungen, die sich am 1. Juli 2006 noch im Abstimmungsverfahren befanden, sind mit einem


gekennzeichnet. Was wird bzw. soll sich im Einzelnen ändern?





Fischereischeine werden nicht mehr für ein bzw. fünf Jahre sondern einheitlich für Angler .und Erwerbsfischer unbefristet erteilt (§ 17 Abs.3). Bis zum Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer behalten die bisherigen Fischereischeine A/B ihre Gültigkeit (§ 42). Die Gebühr für den unbefristeten Fischereischein wird voraussichtlich bei 25 € liegen (*)‚ Jugend- und Sonderfischereischeine werden nicht mehr erteilt.





Friedfischangler, ausländische Touristen und Diplomaten benötigen bei der Ausübung der Angelfischerei keinen Fischereischein mehr (§ 17 Abs. 4 Ziff 4-5). Dies gilt für alle Gewässer des Landes, auch für Angelteiche.





Der Nachweis der Entrichtung der Fischereiabgabe erfolgt zukünftig nicht mehr durch Eintragung in den Fischereischein sondern über eine Fischereiabgabenmarke. Die Marken sind in eine Nachweiskarte einzukleben. Neben dem ggf. erforderlichen Fischereischein ist die Abgabenmarke beim Fischen mitzuführen und der Fischereiaufsicht vorzuzeigen ( 18 Abs.}. 2.) Bewirtschafter von Aquakulturanlagen und Teichen sowie Personen, die in diesen Anlagen angeln, sind von der Fischereiabgabe befreit (*) ( 22 Abs. 4).





Die §§ - Ecke





Änderungen am Fischereigesetz für Brandenburg ab 01. August 2006 in Kraft








Erleichterungen für Angler und 





Erwerbsfischer im Land Brandenburg





Angelkarten dürfen nur an Personen ausgegeben werden, die die Fischereiabgabe entrichtet haben (§ 13 Abs. 1).








Die Höhe der Fischereiabgabe so zukünftig bei








- Kindern/Jugendliche (8. bis 18. Lebensjahr) für ein Kalenderjahr 2,50 Euro


- Erwachsenen für ein Kalenderjahr


12,00 Euro


- Erwachsenen für fünf aufeinander folgende Kalenderjahre 40,00 Euro


betragen. (*)








Angelvereinen, Fischern und von diesen beauftragte Dritte (z.B. Betreiber von Zeltplätzen oder Angelgeschäften), wird es zukünftig ermöglicht, die mit Ausnahme des Teichangelns immer notwendige Fischereiabgabe vor Ort zu vereinnahmen (*)• Das Verfahren erläutern die unteren Fischereibehörden, Hier erhalten Sie auch die Fischereiabgabenmarken und Nachweiskarten.








Fachkundige und zuverlässige Bürger können nach entsprechender Anerkennung durch die oberste Fischereibehörde zukünftig die Anglerprüfung durchführen (§ 19 Abs.2). Eine Lehrgangspflicht besteht nicht.


Abschlüsse und Änderungen von Fischereipachtverträgen sowie Unterpachtverträge sind nicht mehr genehmigungspflichtig, Sie sind lediglich der unteren Fischereibehörde innerhalb eines Monats nach Abschluss anzuzeigen ( § 12).








9. Die bisher notwendige Betriebsgenehmigung	für Aquakulturanlagen wird abgeschafft (§ 17).


Anmerkung:


Die im Text angegebenen Paragrafen beziehen sich auf die aktuelle Neufassung des BbgFischG








